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Zitat von Andrew

Und was hält einen ab das Thema zu wiederholen? Hättest du den Kontext meines
Geschriebenen betrachtet und nicht einen Satz aus den Kontext gerissen, dann hättest
du wohl keine Aussage getroffen, die mit meinem Punkt nichts zu tun hat 

Eben! Viele KuK wiederholen vor einer Vorabiklausur ein altes Q1 (oder Q2) Thema, um
mehrere Themengebiete abprüfen zu können.

Ich mache es auch. Ich werde 2 - 3 Stunden wiederholen und den SuS dabei ein Übungsblatt
aushändigen. Wenn wir nicht alles schaffen im Unterricht zu besprechen, so werde ich einzelne
Aufgaben gezielt besprechen (Themenwiederholung) und die SuS sollen die Aufgaben
eigenständig zu Hause lösen (Lösungen gebe ich ihnen an die Hand).

Bei Wiederholungsthemen werde ich ihnen vorab auch wie chili sagen: Wiederholt bitte bis zur
nächsten/ übernächsten Stunde Thema X.

Wer sich dann nicht vorbereitet (keine selbstständige Wiederholung des genannten Themas,
keine eigenständige Bearbeitung der Übungsaufgaben) hat Pech gehabt.
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